
Landshut Stadt:  

 

Erstausstattung für Wohnung einschließlich Haushaltsgeräte 

Die örtliche Zuständigkeit ergibt sich aus dem Aufenthalt (i.d.R. gewöhnlicher Aufenthalt) des 
Antragstellers bei Antragstellung. Es kommt dabei nicht darauf an, wo die auszustattende Wohnung 
liegt (vgl. BSG Entscheidung vom 23.05.2012, Az. B 14 AS 156/11R). Deshalb ist im Rahmen der 
allgemeinen Beratungsverpflichtung gerade bei Zuzügen zu uns darauf hinzuweisen, dass diese 
Leistungen noch vor Umzug beim alten Träger beantragt werden. Dies im Interesse des Kunden 
schon deshalb, um zu vermeiden, dass der Kunde sich zunächst in einer leeren Wohnung 
wiederfindet. 

Zusätzlich können Anlieferungs- und Anschlusskosten in Höhe der tatsächlichen Kosten als 

Bedarf anerkannt werden, sofern diese nicht im Rahmen zumutbarer Eigenleistung vermieden 

werden können. 

  

Grundsätzlich können folgende Kosten anerkannt werden: 

  

•         Anschlusskosten einer Küche oder Waschmaschine 

•         Lieferkosten 

  

Der Aufbau von Gegenständen und Geräten ist grundsätzlich als eine zumutbare 

Eigenleistung anzusehen (Ausnahmen: Rollstuhlfahrer, körperlich beeinträchtigte Personen). 
  

Die Pauschalen sind in der Summe auf ganze EURO aufzurunden! 

Küche   

Küchenunterschrank                     39,39 €  

Küchenhängeschrank                     29,60 €  

Spüle                     42,68 €  

Komp. Küchenzeile mit E. Geräte                   641,83 €  

E-Herd                   223,85 €  

Kühlschrank                   138,93 €  

    

Essbereich   

Stuhl                     12,59 €  

Esstisch                     36,77 €  

Eckbank                   211,64 €  

    

Schlafbereich   

Einzelbett                     52,44 €  

Doppelbett (ohne Matratze)                     98,33 €  

Kleiderschrank 2-türig                     60,58 €  

Kleiderschrank 3-türig                   118,07 €  

Kleiderschrank 2,50 m - 3 m breit                   258,07 €  

Lattenrost 90 cm x 200 cm (bei Doppelbett 2mal)                     14,89 €  

Matratze 90 cm x 190 cm                     38,27 €  

Matratze 140 cm x 200 cm                     79,99 €  



Babybett                     56,25 €  

Etagenbett                   151,40 €  

    

Wohnbereich   

Couch 2-sitzig                     95,23 €  

Couch 3-sitzig                   189,43 €  

Sessel                     37,12 €  

Couchgarnitur komplett                   300,40 €  

Wohnzimmertisch                     24,70 €  

    

Wohnzimmerschrank                   116,39 €  

Schlafcouch                   119,54 €  

    

Möbel allgemein   

Garderobe                     28,75 €  

Schuhkästchen                     13,92 €  

Schreibtisch                     43,62 €  

Esszimmerbuffet/Sideboard                     87,05 €  

Kommode                     28,57 €  

    

Haushalts-Elektrogeräte   

Waschmaschine                    223,97 €  

Pro Lampe (inkl. 3 Glühbirnen)                     14,31 €  

    

Diverses   

Bettenset (Kopfkissen, Steppbett neu)                     15,48 €  

Geschirr, Besteck (bis 3 Personen)                     23,88 €  

Geschirr, Besteck (ab 4 Personen)                     33,29 €  

Heimtextilien (Bettwäsche, Vorhänge)                     18,57 €  

Staubsauger                     35,58 €  

Bügeleisen                     11,12 €  

Badetücher-Set (kleines und großes Handtuch = 1 Person)                       9,79 €  

Kochtopf (Durchmesser: 22 cm)                     16,34 €  

Kochtopf (Durchmesser: 18 cm)                     12,07 €  

Wäscheständer                     12,24 €  

Mittlere Pfanne (Durchmesser: 24 cm)                     10,38 €  

  

Einmalige Leistungen bei Schwangerschaft und Geburt 

  

  

Umstandskleidung 100,00 € 

Babyerstausstattung 150,00 € 



Kinderwagen 125,00 € 

Kinderbett 100,00 € 

Schrank 100,00 € 

  

Gesamt 575,00 € 

  

  
Da die Asylberwerber in der Regel Schrank und Bett in der Gemeinschaftsunterkunft gestellt 
bekommen,  

erhalten diese eine Pauschale von 375,00 € 

 

 

 

  


